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Gesamt 2020: 

3.298 Mio. Tonnen CO₂-
Äquivalenten





Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
BundesImmissionsschutzgesetz  
(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) 
 
 
 
5.4.9.36 Anlagen der Nummer 9.36: 
Anlagen zur Lagerung von Gülle oder Gärresten 
MINDESTABSTAND 
Bei Errichtung der Anlage ist die Kenngröße der zu erwartenden  
Geruchszusatzbelastung nach Anhang 7 zu ermitteln. Die so ermittelte  
Geruchszusatzbelastung darf auf keiner Beurteilungsfläche in der nächsten  
vorhandenen oder in einem Bebauungsplan festgesetzten Wohnbebauung den 
gebietstypischen Geruchsimmissionswert gemäß Tabelle 22 des Anhangs 7 
überschreiten. Darüber hinaus ist bei der Ersterrichtung an einem Standort ein Abstand  
von 100 m zur nächsten vorhandenen oder in einem Bebauungsplan festgesetzten 
Wohnbebauung einzuhalten. 
BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN 
Folgende bauliche und betriebliche Maßnahmen sind anzuwenden: 
a) Anlagen zum Lagern und Umschlagen von flüssigem Wirtschaftsdünger sind  
gemäß DIN 11622 (Ausgabe Januar 2006) und DIN EN 1992 Teil1-1 (Ausgabe 
April 2013) zu errichten. Kann in ihnen die Bildung von Methan durch Gärung  
eintreten, so sind die Anforderungen des Explosionsschutzes zu beachten. 
b) Die Lagerung von flüssigen Gärresten nach der Verweilzeit im technisch  
dichten System und von Gülle soll in geschlossenen Behältern mit einer  
Abdeckung aus geeigneter Folie, mit fester Abdeckung oder mit Zeltdach  
erfolgen oder es sind gleichwertige Maßnahmen zur Emissionsminderung  
anzuwenden, die einen Emissionsminderungsgrad bezogen auf den offenen  
Behälter ohne Abdeckung von mindestens 90 Prozent der Emissionen an  
Geruchsstoffen und an Ammoniak erreichen.Das Einleiten von Gülle in  
Lagerbehälter hat als Unterspiegelbefüllung zu erfolgen. Die Lagerbehälter  
sind nach dem Homogenisieren unverzüglich zu schließen. Die notwendigen  
Öffnungen zum Einführen von Rührwerken sind so klein wie möglich zu  
halten. 
– 348 – 
ALTANLAGEN 
Der Buchstabe b gilt mit der Maßgabe, dass bei Altanlagen ein  
Emissionsminderungsgrad bezogen auf den offenen Behälter ohne Abdeckung von  
mindestens 85 Prozent der Emissionen an Geruchsstoffen und an Ammoniak  
gewährleistet werden muss, zum Beispiel durch feste Abdeckung, Zeltdach, Granulat,  
Schwimmkörper oder Schwimmfolien. Künstliche Schwimmschichten sind nach  
etwaiger Zerstörung durch Aufrühren oder Ausbringungsarbeiten nach Abschluss der  
Arbeiten unverzüglich wieder funktionstüchtig herzustellen. 
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https://www.stmelf.bayern.de/idb/milchkuhhaltung.html
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https://www.fnr.de/projektfoerderung/ausgewaehlte-projekte/projekte/minderung-von-methanemissionen-bei-der-guelle-und-gaerrestlagerung-mit-kalkstickstoff
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Im Vergleich dazu rechts die 

Darstellung des Sauerstoffgehaltes 

der abströmenden Luft nach 110 

Tagen Lagerung.
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